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Zn Durchführungde- Glatthalterei-EriasseSvom>7. Jänner>Sl7, L. V./i-,g,/ 4,
sowieunterBezugnahmeauf dieVerordnungdes Magistrate- vomlr. Zännerl»l7, Z. 1400

1. Die Brotbezugsrogeluiigtritt mit dem 18. Fe¬
bruar 1SL7 i» Kraft. Bon dieseni Tage augrfaugen, wird
jeder Hausdali und jede nicht im Hausbaite verköstigte Einzelperson
bei dem frei gewählten oder zngewiescnen Brotvrrkäufcr ans Grund
der Brotbczugskartc init der gebührenden Brotmenge versorgt.

r. Aus diesem Grunde treten die im Sinne desz 3 der Statt-
ballrrei-Vcrorbnung vom St. September ItNti, L. G. Bl. dir. l36,
für Gast- nnd Schankgcwerbe erteilte»Bcwilllgungen zur Abgabe von
Brot an Gaste mlt diesem Lage außer.Kraft. Desgleichen wird mit
diesem Lage die entgeltliche oder»»entgeltliche Brotabgabe In
Vereinen.Klubs, öffentlichen nnd privaten Ausweisungen,Volksküchen,
Suppen-und Tecanstalten, Warmestnbcn, Dagcshcimstallen für Kinder
n. dgl. eingestellt; ebenso ist die Berechtigung zur Brotabgabe seitens
Würstelverkaufer, Brotbauffcrer, Büffets>e. untersagt.

Das ZuwiderbandelngegendieBestimmungendieserVerordnungwird, soferndieHandlung
nichteinerstrengerenBestrafungunterliegt, von der politischenBczirksbchördemit Geld bi- zu
S000 KronenodermitArrestbis zuö Monatenbestraft. WirddieNbertrelungbeiAusübungetor-
GewrrbeSbegangen, so kannaußerdem, soferndie Voraussetzungendes tz 133b, Absatzl, der
GewerbeordnungMessen, die Entziehungder Gewerbeberechtigungverfügtwerden
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